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«

NorddeutschenBundes.
«

Jus 18.

(Nr. 298.) AllerhöchsterErlaßvom 26. Mai 1869., betreffend die Genehmigung der In-
struktion zur Ausführung des Bundesgesetzesvom 7. April 1869., Maaßs
regeln gegen die Rinderpest betreffend

AufIhren Bericht vom 24. Mai d. J. genehmigeIch hierdurchim Namen
des NorddeutschenBundes die anliegendeInstruktion zur Ausführun des Bundes-
gesetzes-Maaßkegelngegen die Rinderpest betreffend,vom 7. April 1 69. (Bundes-
gesetzbLS. 105.).

Der gegenwärtigeErlaß ist nebst der Instruktion durch das Bandes--
gesetzblattzu veröffentlichen. —-

SchloßBabelsberg, den 26. Mai 1869.

Wilhelm.

Gr. v. BismarcksSchönhausew

An den Kanzler des NorddeutschenBundes.

Bandes-Gesetzen 1869. 26

.

Jn,

Ausgegebenzu Berlin den 12. Juni 1869.
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J n st r u k t i o n

zu dem Gesetzevom 7. April 1869.,

Maaßregeln gegen die Rinderpest
betreffend.

(Bundesgesetzbl.S. 105.)

Zu Ausführungvon Z. 8. des Gesetzesvom 7. April 1869., Maaßregelngegen
die Rinderpest betreffend, wird nachfolgendeInstruktion erlassen, deren Bestim-
mung ist, den Behörden eine allgemeine Anleitung zu geben, ohne die
Nothwendigkeitder besonderenEntschließungüber Einzelheitenund über die Aus-
dehnung der Maaßregelnin jedem einzelnen Falle auszuschließenLeitender
Grundsatz soll sein: den Zweck ohne unverhältnißmäßigeanderweite wirthschaft-
liche Opfer für die Bevölkerung zu erreichen. Jn der Regel wird dies am

Besten durch energische Maaßregelnerfolgen, welche die Seuche in kurzer
Zeit tilgen, wenn auch die direkten Opfer scheinbargroß sind.

Erster Abschnitt

Maaßregelnbei dem Ausbruche der Rinderpest im Auslande

a. Jn der Entfernung

. Z. l.

Bei dem Auftreten der Rinderpest in entfernten Gegenden kommt es

darauf an, ob dieselbendurch Eisenbahnenoder durch Schiffahrt in solcherVer-

bindung mit dem Jnlande stehen, daßViehtransporte in verhältmßmäßigkurzer
Zeit in das Inland gelangen können.

»

Jst die von der Seuche ergriffene Gegend durch Etsenbahnenmit dem

Jnlande verbunden , so hat sich das Einfuhrv erbot auf alles Rindvieh aus

dieser Gegend ohne Ausnahme zu erstrecken.
«

- Z. 2.

Das Einfuhrverbot hat sichferner zu erstrecken:auf frische(auch ge-
frorene)Rindshäute,Hörner und Klauen, Fleisch,Knochen,Talg, wenn letzteres
nicht in Fässern,ungewascheneWolle,«welchenicht m Säcken verpaektist, und

Lumpen.
s. 3.

Die Einfuhr von Schaafen und Ziegen ist ebenfallszu verbieten. Schweine
dürfennur in Etagewagen eingeführtwerden. .

«

s. 4.
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Z. 4.

Was von der Einfuhr gesagt ist, gilt im Allgemeinenauch von der

Durchfuhr. Doch kann ausnahmsweisedie Durchfuhr durch das Bundes-

gebiet Biehtransporten gestattetwerden, wenn von Beterinärbeamten festgestellt
ist, daß die Gegend, aus«welcher das Vieh kommt , seit drei Monaten und

mindestens in einem Umkreisevon drei Meilen seuchenfreiist und der Transport
in vorschriftsmäßi»en Wagen erfolgt. ·

Die Durchsichthat M besonderenZügen unter polizeilicherBegleitung in

denselbenWagen ohne Umladungzu geschehen,auch darf unterwegs kein Stück

ausgeladenWerde11«·Sterbenunterwegs einzelneStücke,so bleiben solcheunbe-

rührt im Wagen liegen, bis zum Ausgangspunktedes Transports, wo selbige
unter Zuziehungvon Peterinärbeamtenvorschriftsmäßigvernichtet werden müssen,
wenn nicht die Mogllchkeitgeboten ist, daß die Ausladung und Vernichtung
unterwe s durch einen Sachverständigenohne Gefahr geschehenkann.

ird wegen Zerbrechenseines Wagens oder aus ähnlichenGründen ein

Umladen unvermeldllch,so ist dasselbevon der Eisenbahnverwaltungunter amt-

licher Aufsichtund unter den nöthigenBorstchtsmaaßregelnzu bewirken. Für
Abspemmg des umzuladendenBiehes, für sofortigeBerscharrungder etwa vor-

handenen Kadaver,welche letztere in jedem Falle gleichden an der Rinderpest
gefallenenThieren (Z§. 27——30.)zu behandeln sind, muß gesorgtwerden.

Die entleerten Wagen und die Umladestellen sind zu desinsiziren.
Zum Tränken der Thiere unterwegs sind eigene, von der Behörde ge-

stempelteTränkeimer mitzuführen.Das Fütteru, sobald solches auf langen
Transporten nothwendig wird , darf nur von den, den Transport begleitenden
Personen besorgtwerden. .

» « » »

Vieh, welches nach den Seeplätzenversendet wird , ist ruckichtlichdes

Transportes und aller in Z. 4. erwähntenMaaßregelndem Tran itvieh gleich
zu behandeln.

«

Z. 5.

Für Schlachtvieh, soweit es zur Bersorgungsdes Inlandes nöthigist,
sann ausnahmsweise auch die Einfuhr nach solchen-Städtengestattet werden,
m· welchenöffentlicheSchlachtstättenvorhanden sind,.s die durch Schienenstränge
mit der Eisenbahn, auf welcher die Einfuhr stattsindet,«in Verbindung stehen.
Dte Emfuhrmuß für jeden besonderenFall von der Behördegenehmigtwerden

Ikndhat unter Beobachtung der für jeden Fall besonderszu erlassendenpolizei-
lichen Vorschriftenzu erfolgen.

b. In der Nähe.

Tritt die Seuche in Gegendendes -Nachbarlandesauf,"welchenicht über

fünf bis zehn Meilen von der Grenze entfernt sind, dann ist für die nach Um-

ständenzu bestimmeudeGrenzstreckedas Einfuhrv erbot unbedingt
auf Flehsflrtenvon Vieh (einschließlichder Pferde und- des -·Fede«"r-

ie ,
l

26s
.

auf
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auf alle vom Rinde stammenden thierischenTheile in frischem oder
trockenem Zustande (mit Ausnahme von Butter , Milch und Käse),

auf Dünger, Rauchfutter, Stroh und andere Streumaterialien,gebrauchte
Stallgeräthe,Geschirreund Lederzeuge,

.

auf unbearbeitete (bez. keiner Fabrikwäscheunterworfene)Wolle , Haare
und Borsten,

auf gebrauchteKleidungsstückefür den Handel
zu erstrecken.

Personen deren Beschäftiung eine Berührungmit Viehmit sich bringt

g.
B. Fleischer,,Viehhändlerun deren Personal, dürfen die Grenzenur an-

estifmmten
Orten überschreiten, und müssensich dort einer Desmfektion unter-

wer en.

Nur in einzelnendringendenFällen können auch Ausnahmen für Schlacht-
vieh nach §. 5. eintreten.

Z 7

«

Rückt die Seuche bis in die
Grenzgegendenvor, oder gewinnt sie längs

der Grenze in einer noch vom kleinen renzverkehrberührtenEntfernung an

Ausdehnung,dann hat für die betreffendenGrenzstreckendie vollständigeVerkehrs-
sperre unter Bildung eines Kordons mit militairischen Kräften einzutreten, im
benachbartenInland treten aber die Vorschriftendes II. Abschnittsin Kraft.

Für den Durchgang von Posten u. s. w. kommen dann dieselbenMaaß-
regeln in Anwendung,wie bei einem abgesperrtenOrte im Jnlande.

Z. 8.

Wird in den vorstehend behandeltenFällen dieangeordneteSperre durch-
brochen, so sind die der Sperre unterworfenen Thiere soweit möglichsofort zu
tödten und zu verscharren,Menschenund sonstigeGegenständeauf kürzestemWege
wieder über die Gren e zurückzubringen,wo möglichohneOrtschaften zu passiren.

Giftfangende achen sind zu vernichten oder zu desinfiziren.

Z. 9.

Jn den bedrohten Grenzkreisensind für sämmtlicheOrtschaften, welche
innerhalb zwei Meilen von der Grenze entfernt liegen, folgendeKontrole-Maaß-
regeln einzuführen.

,

Es ist in jedemOrte ein Viehrevisor zu bestellen,der·ein genaues Register
über den vorhandenenRindviehbestandaufnehmen und täglich»denAb- und ZU-
gang, sowie "ede Veränderungin dem Viehstandespeziellverzeichnenmuß.

Die iehregistersind mindestens einmal wöchentlichvon den vorgesetzten
Organen zu revidiren.

» ·

Bei vorkommenden Krankheits- oder Todesfallen im Rindviehstandeist
sofort Anzeigezu machen.

Z. 10.

Vorstehendein Is. 1. bis 9. enthalteneVorschriftensind unter den durch
die Umstände gebotenen Abänderungenauch dann in Anwendun zu bringen,
wenn die Gefahr einer "«Einschlepp-ungder Seuche zu Wasser drogt

S ind
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Sind unter dem an Bord einesSchiffesbefindlichenRindvieh unterwegs
verdächtigeErkrankungs-oder Tpdesfallevorgekommen,dann sind von der Sa-

nitätsbehördedes Hasenplatzesdie erforderlichenVorkehrungenzu treffen.

Zweiter Abschnitt.

Maaßregclnbeim Ausbrucheder Rinderpest im Jnlande.
Z. 11.

Sobald in einem Orte»desJnlandes ein der RinderpestverdächtigerKrank-

heits- oder Todesfall an Rindviehvorkommt, oder in einem Orte innerhalb
8 Tagen zwei Erkrankungs-oder Todesfälle unter verdächtigenErscheinungen
sich in Einem Viehbestandeerei nen, tritt die in Z. 4. des Gesetzesvom 7. April
1869. ausgesprocheneAnzetgepicht ein.

»

Z. 12.

Der Besitzer»darf dann die kranken Thiere nicht schlachtenoder tödten,
etwa gestorbeneThiere aber nicht verscharrenoder sonst beseitigen,ehe die Natur
der Krkmkheltfestgestelltist. Bis dahin sind todte Thiere so aufzubewahren,daß
das Hinzukommenvon Thieren oder Menschenabgehaltenwird.

s. 13.

Auf«die erhalteneAnzeigeist von den Ortspolizeibehördensofort der kom-

petenteThierarztherbeizuholen,um an Ort und Stelle die Krankheit zu konsta-
tiren. Behufs der, hierzu erforderlichenSektion ist, in Ermangelung eines

Kadavers,ein Thier zu tödten. Das Ergebnißder Untersuchung ist protokollas
risch aufzunehmen.

-

s. 14.

Wird die Krankheitals Rinderpest erkannt , so ist die Untersuchungauch
auf die Ermittelung der Art der Einschleppungzu erstrecken

»
Jm Uebrigen ist dann sofort zur weiteren Anzeigean die vorgesetzten

Behördenund zu öffentlicherBekanntmachungzu schreiten, in welcher auf die

Anzecgepflichtnach Z«4. des Gesetzesvom 7. April 1869. für die zunächstlie-

gendenBezirkenoch besonders hinzuweisenist-
Vom Zeitpunkte dieser Vekanntmachung an treten die in §§. 17. bis 19.

angegebenenVerbote und Verpflichtungenein.

Z. 15.

Jst»Nur ein dringenderVerdacht der Rinderpest zu konstatiren, so ist
eine vkaanlge Sperre des Gehöftes (vergl. s. 20.) auf so lange anzuordnen,
bis die Krankheitdurch weitere Erkrankungen und beziehentlichSektionen unzwei-
felhaft festgestelltist.

In zweifelhaftenFällen ist ein höhererThierarztzuzuziehen.

Z. 16.

Anwendung, Verkan und Anempfehlungvon Vorbauungs- und
Heilmittßlnet
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bei der Rinderpestsind bei Strafe zu verbieten. Zu den Vorbauungsmitteln
sind Desinfektionsmittelnicht zu rechnen.

«

s. 17.

Nach Ausbruchder Rinderpest ist in einem nachMaaßgabeder Umstände
besonderszu bestimmenden Umkreise, welcher nicht unter drei Meilen Entfernun
vom Seuchenorte bemessenwerden darf, die Abhaltung von Viehmärkten,nacg
Befinden auch von anderen Märkten , und sonstigeVeranlassungenzu größeren
Ansammlungen von Menschenund Thieren zu untersagen, auch der Handel mit

Rindvieh und nach Befinden selbst von Schaafenund Schweinenund der Trans-
s port derselben, sowie von Rauchfutter, Streumaterialien und Dünger ohne beson-

dere Erliiubnißscheine.Das nöthigeVieh zum Fleischkonsumdarf nur unter

Aufsichtder Veterinär-Polizeibehördengekauftund geschlachtetwerden.

s. 18.

Im Seuchenorte hat das Schlachten«nur nach Anordnung der Polizei-
behördeund unter Aufsicht von Sachverstandigennach Maaßgabedes Bedarfes
stattzusinden. -

s. 19.

Im Seuchenorte erstrecktsichdie An eigepflichtau ’eden Erkrankun s all
von Rindvieh und Wiederkäuern.

z
«

f l
·

»

.

g f

s. 20.

Das Gehöfte,in welchemdie Rinderpest ausgebrochen ist , wird zunächst
durchWächter abgesperrt, welche weder das Gehöfte betreten und mit dessen
Einwohnern verkehren, noch den Ein- und Austritt von Personen (außer den

besonders dazu legitimirten), lebenden und todten Thieren oder Sachen aller Art
dulden dürfen.

Die Ermächtigungzum Eintritt kann nur den mit der Tilgung der Seuche
selbst beschäftigtenPersonen, sowie Geistlichen, Gerichtspersonen,Aerztenoder

HebeammenBehufs Ausübungihrer Verufsgeschäfteertheilt werden und ist für
deren formelle Legitimationzu sorgen. Beim Wiederaustritt hat eine Desinfektion
derselbenstattzufinden.-Am Eingange und rund um das Gehöft sindTafeln mit
der Inschrift »Rinderpest«anzubringen.

Z. 21. -

Für den ganzen Ort , welchem das insizirteGehöfteangehört, tritt eine
relative Ortssperre ein, welchein Folgendem besteht:

Die Einwohner dürfenunter einander verkehren, aber den Ort ohne beson-
dere Genehmigung —- welchein der Regel nur solchenPersonen ertheilt werden

soll, die keinen Verkehr mit Rindviehhaben — nicht verlassen.
Alles Vieh muß im Stalle behalten, Hunde und Katzeneingesperrtwerden.

Frei umherlaufende Schweine und Federvieh werden eingefangenund geschlachtet,
Hunde und Katzen getödtetund verscharrt. Fuhren dürfen nur mit Pferden
gemachtwerden.

«

Für
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Für alles Vieh, Heu, Stroh und andere giftfangendeSachen ist die Ein-,
Aus- und Durchfuhr zu verbieten. .

An allen Ein- und Ausganan des Ortes sindTafeln mit der Ausschrift
»Rinderpest«aufzustellen- Und Wachter, welche die Beobachtung vorstehender
Verbote zu überwachenhaben.

s. 22.

Für jedenOrt, wenigstensfür jedenirgend größerenOrt ist für die Dauer

der Seuche ein Ortskommissar (welchemnach Befindennoch besondereAufseher

beizugebensind) zu bestellen-an welchen dann die im Z. 19. vorgeschriebenen
Anzeigenzu richten sind und welcherdie Ausführung der nöthigenMaaßregeln

zu überwachenhat« .

,

- Wenn einmal der Ausbruchder Seuche an einem Orte konstatirt ist, so

ist die fernere Konstatirung neuer Krankheitsfälle(Z. 13.) den Ortskommissaren
zu überlassen.

S. 23.
«

Ergreiftdi»eKrankheiteinen größerenTheil der Gehöftedes Ortes, dann

kann durch M hoher-enBehördendie absolute Ortssperre verfü t werden.

Der·Ort wird dann vollständigdurch Wachen (in diesem Fallemilitai-

rische) cermrt und gegen jede Art des Verkehrs —- mit Ausnahme legitimirter
Personen und unumgänglicherBedürfnissefür die Ortseinwohner unter besonders
anzuordnendenVorsichtsmaaßregeln—- gesperrt.

, »

Der Verkehrder Bewohner unter einander ist ebenfalls auf das Unver-

meldllchezu reduziren. Gottesdienst, Schule und andere Versammlungen (vergl.

Fchllst
können nicht abgehaltenwerden, die Schänken und Gasthöfe werden ge-

o en.
«

Die durch den Ort führendenStraßen sind einstweilenzu verlegen. Liegt
der Ort an einer Eisenbahn, so darf kein,Eisenbahnzugdaselbst halten , selbst
wenn der Ort ein Stationsort wäre-«es sei denn, daß der Bahngofso gelegen
ist, daß er vom Orte vollständigabgesperrtund der Verkehr er Eisenbahn-

xtatioknmit anderen Orten ohne eruhrung des Seuchenortes unterhalten wer-

en ann.

Z. 24.

Je nach der Größe und Bauart des von der Seuche betroffenenOrtes

kanndie relative und die absolute Ortssperre auch auf einzelneOrtstheile be-

schkankswerden, sowie andererseits einzelneHäuser und Gehöfte benachbarter
Orte nothigenfallsmit in die Sperre einzuschließensind.

s. 25.

JU Residenz-und Handelsstädtenund sonstigenStädten mit lebhaftem
Verkehrbleibt stets die Sperre auf einzelneGrundstücke,beziehungsweiseOrtstheile,

chrankt. Relativeund absolute Sperre des Ortes kommen nicht in Anwen-

dung. Dagegen ist auf schleunigeTil ung der Seuche durch schnelleTödtung
des s esammtenViehstandesder zunächüergriffenenGehöfteund schleunigeDes-

inka
«

u Bedachtzu nehmen.
§ 26

m
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Z. 26.
- Alles an der Rinderpest erkrankte oder derselbenverdächtigeVieh ist sofort
zu tödten. Wird dadurch der Viehbestandeines Gehöftes bis auf einen ver-

hältnißniäßigkleinen Rest absorbirt, so ist auch letztererzu tödten.
Auf Ermächtigungder höherenBehörde kann auch zu schnellereeTilgungder Seuche gesundes Vieh, ohne-daß die obige Voratkssktzungeingetretenist, ge-

tödtet und dieseMaaßregelauf nachweislichnochnicht infczirteGehöfteausgedehnt
werden (vergl. namentlichZ. 25.).

Z. 27.
Die getödtetenThiere sind zu verscharren. Zu diesem Behufe sind geeig-

nete Plätze,möglichstentfernt von Wegen und Gehöften,an solchenStellen u

benutzen,wohin kein Rindvieh zu kommen pflegt. So weit moglichsind wüste
und gar nicht oder wenig angebaute Stellen zu wählen. Die Gruben sind 6
bis 8 Fuß tief zu machen.

§ 28
.

.

Tödten und Verscharren erfolgt soweitmöglichdurch die Einwohner des
infizirtenGehöftesoder durch solchePersonenaus dem Orte , welche selbst kein
Vieh haben und nicht mit Vieh in Beruhrung kommen.

Personen aus anderen Orten, auch außerhalbdes Ortes wohnendeAb-
decker dürfennicht dazu verwendet werden.

. 29.
Die Stelle, an der die Viehstisickeetödtet werden sollen, hat der Orts--

kommissarunter Zuziehungdes bestellten »hierarztesunter Berücksichtigungder .

Vermeidung jeder Verschleppungsgefahrzu bestimmen. Auswurfsstoffe,welche
das Thier währenddes Transports entleert, sind zu beseitigenund zu ver-

raben.
"

g
Kadaver dürfennur durch Pferde oder Menschenaus Wagen, Schleifen

oder Schlitten, ohne daß einzelneTheile die Erde berühren, nach der Grube
transportirt werden. Die Transportmittel sind- so lange noch weitere Trans-

pocEte
in Aussicht stehen, sorgfältigseparirt aufzubewahren,dann aber zu ver-

ni ten.

. 30.§
Das Abledern der Kadaver ist strengzu untersagen. Vor dem Verscharren

muß von den dazu bestelltenPersonen die Haut an mehreren Stellen zerschnitten
und unbrauchbar gemacht werden. Alle etwaige Abfälle,Blut und mit Blut
etränkte Erde sind mit in die Grube zu werfen.

«

Soweit möglichsind die
adaver vor dem Zuwerfen der Grube mit Kalt zu beschatten-

Beim Ausfüllender Grube sind Zwischenschichtenvon Steinen oder Reisig,
wenn möglich,anzubringen Die Grube ist bis zu Aufhebungder Sperre,
mindestensaber drei Wochenhindurchmit Wachen zu besitzen

Z. 31.
,

Jst ein Stall, in welchem krankes oder·verdächtigesVieh gestandenhat,
durch Tödtun des Viehbestandesentleert, so ist der etwa zurückbleibendeDünger
mit
Desinfektions-Flüö7sigkeitzu übergießen,der Stall nach luftdichtemVerschluß

aller Oeffnungenstar mit Chlor zu räuchernund hierauf die Stallthüre zu
.

·

schlic-
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schließenund zu versiegeln. Alle Stallutensilien und was sonst bei den Thieren
gebrauchtworden ist, verbleiben im Stalle und sind beziehentlichvor dessenVer-

schlußwieder hineinzubringen. ·

Die Wiedereröffnungdes Stalles darf nicht vor Eintritt der eigentlichen
Desinfektion stattsinden(vergl. Z§. 40.. ff.)«

Z. 32.

VorstehendeVorschriftenüber die Gehöftskund Ortssperre erleiden dann
die im Interesse der Wirrhschaftunbedingt nöthigenModisikationen,wenn die

Seuche zu einer Zeit auftritt- Wo Feldarbeiten und Weidegangim Gange sind«
Diese Modisikationensind Von der vorgesetztenBehorde besonders festzustellen.
Es sind dabei folgendeGesichtspunktezu beachten.

«

. 33.

Die Gsehöftsperre IF
15.Zund20.) kann auch dann nicht Umgangm

oder gemildertwerden«»

Es i aber dann dahin zu streben, daß sobald als mög-
lichzU VölligerVemekklarungdes Gehöftesgelangt werde. (Vergl. Is. 25. und 26.)

UnausschlebbareFeldarbeitensind entweder durch fremdeHülfe, oder durch
die eigenenLeute des Gehoftesunter den nigtkigenVorsichtsmaaßregelnzu beschaffen.

Sind die Voraussetzungender Ortssperre gegeben,so tritt dann an deren Stelle
die Sperrk· der ganz-en Fecdmakk, d. h. die in se 21. und 23. ff. an-

geordnetenpSperrmaaßregelnwerden an die Grenze der Feldmark verlegt. Die

durclzdle Seldmark führendenWege werden abgegraben. Für längs der Grenze
hmfuhrendeWege wird das Betreten und der Transport von Vieh, Rauchfutter
u. s. w. verboten.

"

-

» AlleOrtseinwohner,welchenoch krankheitsfreieungesperrte Gehöftehaben,
koUUeU IhreFeldarbeiten mit eigenenLeuten und Gesparmen Verrichteni

» indviehgespannesind dabei von der nachbarlichen Flurgrenze und von

beziehungsweiseverbotenen Wegen soweit irgend thunlich fern zu halten.

Fur die Umgebungdes Seuchenortes (§. 17 .) ist nöthigenfallsder Weide-
gsmg»ed»eUfallszu untersagen und für die unmittelbar angrenzendenFluren sind
dkenothtgen Beschränkungendes freien Verkehrs und Vorsichtsmaaßregelnfür
die Feldbestellunganzuordnen· M

-

Z. : .

»

Bei der absoluten S erre ist für Herbeischaffungder nothwendigsten
V»edr·lrfnisseder Bewohner: LkbensmittehBrennmaterialien, Futter ec. unter den

nothigenVorsichtsmaaßregelnSorge zu tragen.
-

Dritter Abschnitt

Maaßregelnnach dem Erlöschender Seuche.
. 37.

Die Seuchegilt in einem Gehdfte oder Orte für erloschen, wenn entweder
alles Rindviehefallen oder getödtetist, oder seit dem letztenKrankheits-oder

Todesfalle drei ochen verstrichensind. -

Bandes-Gesegn- 1869.
. 27 Z. 38.
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Z» 38. -
-

Mit der Desinfektion ist nachMaaßgabeder Umständesofort zu beginnen,
sobald in einem Gehöfteein Stall vom Vieh entleert ist. .

. Z.
Die Desinfektion darf nur auf amtlicheAnordnung und nur unter sachver-

ständigerAufsicht geschehen.

. , -

l

«

§. 40.
Die Desinfektionbeginnt mit Oeffnungder nach Z. 31. mit Ehlor durch-

räuchertenund verschlossenenStälle und deren mehrtägigerLüftung
«

«

Aller Düngerwird herausgeschafftund an Orten, wo m den nächstendrei ·

Monaten kein Rindviehhinkommen kann, stief vergraben oder verbrannt.
Alles Mauerwerk wird abgekratzt(die Fugen gereinigt)und dann frisch

mit Kalt beworfen und abgeputzt Holzwerkwird ebenfalls abgefegt·,mit heißer
scharferLauge gewaschen, nach einigen Tagen mit Ehlorkalklösungüberpinselt.

rd-, Sand- und Tennen (Lehmschlag)- Fußbödenwerden ausgerissen,die
Erde einen Fuß tief ausgegraben und Alles gleich dem Dünger behandelt..
PflastersFußbödengewöhnlicherArt, d. ih. deren Steine «in Sand oder Erde
gesetztsind, werden ebenfalls ausgerissen, die Erde einen Fuß tief ausgegraben
und wie der Dünger behandelt. Die Steine können gereinigt, mit Ehlor-
kalklösungbehandelt und, wenn sie vier Wochen lang an der Luft
gelegenhaben, wieder benutzt werden. Fußbödenvon Holz werden nach Maaßs
gabe ihrer Beschaffenheit entweder verbrannt oder in entsprechender Weise
desinsizirt. Müssen die Fußböden aufgerissen werden , so- ist die Erde ebenfalls
wie vorstehend auszugraben und m behandeln. Feste undurchlässigePflaster von-

Asphalt, Eement oder in Eement gxesetztemPflaster werden gereinigtund desinfizirt
Alles bewegliche Holz-merk(Krippeu, Pausen-»Gefäße und sonstige-

Utensilien, Stricke, wo möglichauch die Sche«idewande)wird verbrannt, Eis en-
zeug ausgeglüht.

"

.

Jauchebehälterund Stallschleusenwerden analog behandelt wie die Stall-
fußböden,oder, wenn sie emauert sind, wie das Muerwerk.

Zum Schluß wird HerStall nochmals mit Ehlor durchräuchertund dann
14 Tage lang durchlüftet

-

. -41.
Bei der Desinfektion dürfen nur Leute aus dem eigenen oder aus ande-

ren insizirtenGehöftenoder solchePersonen verwendet werden, welcheselbst kein
Vieh haben; diese Personen müssenbis zu Beendigung der Reinigung-im Ge-
höftebleiben. Zu den Fuhren sind nur Pferdegespanneanzuwenden

Bei dem Transporte von Dünger und Erde ist wlc nach II 28. und 29.-
zu verfahren. Die Transportgeräthekönnen statt- des Verbrennensauch einer

forgdfältigenDesinfektion, wie sie für Holzwerk vorgeschrtebenist-. Unterworer
wer en.

«

-

Z. 42.
.

,

Die Kleidungsstüekeder mit den kranken Und todten Thier-enund der
"

Reinigung und Desinfektion beschäftigtgewesenenLeute sind entweder u ver-

brennen, oder , soweit sie waschbar sind, mit heißerLauge 12 bis 24 runden
ste-
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stehen zu lassen, dann mit Seife gründlichzuwaschen Und TM del Luft zU

trocknen, soweit sie nicht waschbarsind, 12 bis 24 Stunden lang»mit Chlor zu

räuchernoder trockener HitzeauszUsetzeUUnd dann 14 Tage zU lslstms
Schuhwerk und Lederzeug muß sorgfältig gereinigt- Imt LaUgeOder

schwacher ChlorkalklösungeWascheUUnd frisch gefettet- nochmals MIt Ehlor
geräuchertund 14 Tage geüstetWerdenz

«

» » .

Die Personen selbsthaben die Kleider zu wechselnund den Korper grund-
lich zu reinigen.

·

-

s. 43.
»

.
Alles Rauchfuttek- nZelchesnach der Art seinerLagerung der-Aufnahme

von Ansteckungsstoffverdächtigerscheint, ist sogleichbei beginnenderDesinfesktion
durch Verbrennung zu vernichten.

. 44.

Auch der Mist von den DiingFrftättenist mitPferdegeschirrfortzuschaffen
und auf dem Felde f0»gle1ch—- wenn der Frost dies hindern sollte, so bald als

möglich"—-— unterzupflugen. .

» «

So lange letzteresnicht geschehenist und vier Wochen nachher, dars kein

Rindvieh dieses Feld betreten.
,

. 45.

Selbst nach VollständigerDeginfektioneines Gehöftes oder Ortes und

Beseitigung der Sperre darf neuer Ankan oder Verkauf von Vieh erst nach
einer VM der Behördezu bestimmendenFrist, welche nicht unter sechsWochenf
betragen darf, erfolgen. J

»

Peideplätzhwelche von pestkrankem oder« pestverdächtigemVieh benutzt
morden Und- dürfen nicht vor Ablauf von mindestens zwei Monaten« wieder

benutztwerden. ·.
.

Z. 46. -

Die Abhaltung von Viehmärktenist nicht«vor Ablaufvon»sechsWochen,
nachdem der letzteOrt im Kreise oder Bezirkesur seuchenfteierklart ist, zu ge-

statten. Dasselbe gilt vom Handel mit Rindvieh.

Vierter Abschnitt;
«

Desinfektionder Eisenbahnwageir

s
Z. 47.

»

Der in s. 6. des Gesetzes vom 7.—April 1869. ausgesprochenenVer-

Pfltchtlmgder Eisenbahnverwaltungenzu Desinfektionder Viehtransportwagen
kann auch, unbeschadetder Verantwortlichkeit der zunächstgesetzlichverpflichteten
Vetwaltun , durch Verständigung-,mehrerer Verwaltungen unter einander uber

bestimmte Otationem an denen die Desinsektionvorzunehmen ist, genügtwerden.

Jedenfalls sind die Verwaltungen dafür haftbar, daß der Transport der entleer-

ten Wagen bis zu dieser Station unter Aufsicht und strenger Vermeidungder

Berührung mit Vieh erfolge und vor erfolgterDesinfektionkeine Wiederbenutzung
der Wagen stattsinde. -

s 48

Wo die Ausnrestniivwnichtszu fern von der Einfuheste liegt- ist es

.

-

» .

zu-
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zulässig,die Wagen unter Aussicht leer ohne vorgängigeDesinfektion wieder
über die Grenzezurückgehenzu lassen.

. 49.
Die Wagen können auch, wensider Versender dies ausdrücklichwünscht,

demselben an geeignetenStationen zu eigenerBesorgung der Desinfektion, deren

richtigeAusführungaber dann die Eisenbahnverwaltungzu überwachenhat, zur
Berfugung gestellt werden.

§. 50.
Die Eisenbahnverwaltungenhaben die nöthigenAnordnungenzu treffen,

daß jeder zum Viehtransport benutzteWagen , welcher noch nicht desinfizirt
worden ist , und ebensojeder desinfizirte Wagen, als beziehentlichnoch nicht
desinsizirt und desinsizirtäußerlicherkennbar bezeichnetwerde.

s. 51.
Die Desinfektionder Wa en hat stets nach Beseitigungdes Strohes und

Düngers mit einer gründlichen einigung von Fußbodenund Wänden mittelst
Wasser und stumpferBesen zu beginnen.

Wo die Einrichtungendazu vorhanden sind, kann die weitere Desinfektion
durch heißeWa erdämpfeoder heißesWasser und heißealkalischeLange G Pfd
Soda auf 100 fd. Wasser) erfolgen.

Wo dies nicht der Fall ist , empfiehlt sichAusspülenund Ausspritzenmit
kaltem , im Winter warmem Wasser, und sodann sorgfältigesAuspinseln ent-
weder mit Chlorkalklösung,oder mit einem Gemische von Carbolsäure und
EisenvitrioL Leåtöresist so lange fortzusetzen,als noch der Dung- und Thier-
dunstgerucham agen bemerkbar ist.

Z. 52.
»

Die Rampen sind ebensozu reinigen, wie die Wagen.
§. 53.

Der entleerte Dünger sammt Streumaterial ist zu sammeln und sofort
mittelst Chlorkalk oder Eisenvitriol zu desinsiziren.

s. 54.
«

Alle diese Arbeiten sind durch Personen auszuführen,welche nicht mit
Rindvieh zu thun haben.

§. 55.,
» ,

Darüber, daß die Desinfektion der Eisenbahnwagengehortgausgeführt
werde , ist durch die Behördeeine Aufsicht und Kontrole zu üben.

Berlin, den 26. Mai 1869.

Der Kanzler des NorddeutschenBundes.

Gr. v. BismarcksSchönhausen

Redigirt im Büreau des Bundeskarizlers.

Berlin , gedrucktin der KbniglichenGeheimenOber-Hofbuchdruckerei
(R. v. Decker).


